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Informationen zum Brückenmodul (Stand: August 2024) 
 

Brückenmodul 
Umfasst Ihr vorausgegangener Studiengang weniger als 210 ECTS-Punkte, jedoch mindestens 
180 ECTS-Punkte, holen Sie die noch „fehlenden“ 30 ECTS-Punkte mit dem so-genannten 

Brückenmodul bis zur Anmeldung der Masterarbeit nach. 

Umfang der Studienleistung: 

I. Praktikum 12 Wochen Vollzeit (17,5 ECTS) 

II. Praxisbericht und Themenhausarbeit (9 ECTS) 

III. Blockseminar/Präsentation (3,5 ECTS) 

 

Sie können sich bereits für den Masterstudiengang zum Wintersemester bewerben, um das 
Brückenmodul im Wintersemester – also vor offiziellem Studienbeginn zum jeweiligen 
Sommersemester – zu absolvieren. Die Zulassung für das Brückenmodul erfolgt zum 
Wintersemester. Bitte beachten Sie, dass Sie sich aus formalen Gründen im Sommersemester 

noch einmal in den Studiengang einschreiben müssen.  

 

Wenn Sie regulär zum Sommersemester starten, können Sie das Brückenmodul während Ihres 
Studiums im Wintersemester absolvieren: 

1) So können Sie das Blockseminar im 2. Semester (Wintersemester) besuchen. Das 
zugehörige Praktikum absolvieren Sie semesterübergreifend in der vorlesungsfreien Zeit. 

2) Sie haben auch die Möglichkeit das 12-wöchige Praktikum des Praxissemesters mit dem 
6-wöchigen Praktikum des Brückenmoduls zu verbinden und so ein ins-gesamt 18-

wöchiges Praktikum absolvieren.  

3) Die fehlenden 30 ECTS-Punkte müssen spätestens bis zur Zulassung zur Masterarbeit 
nachgewiesen werden.  

 

Melden Sie Ihre Teilnahme an dem Blockseminar Brückenmodul bitte per E-Mail bei Jeanine 
Laquai (jeanine.laquai@hs-mainz.de) spätestens 2 Wochen vor Semesterbeginn an und tragen 
Sie sich bitte in den entsprechenden OLAT-Kurs ein. 

mailto:jeanine.laquai@hs-mainz.de
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Zu I. (Praktikum): 

Sie absolvieren nach vorheriger Absprache ein 12-wöchiges Praktikum in einer Arbeitsrechts- 
oder Personalabteilung eines Unternehmens, einer Behörde oder eines Verbands und reichen 

nach Abschluss Ihres Praktikums ein Zeugnis Ihres Arbeitgebers bei der Dozentin des 
Brückenmoduls ein. 

Es besteht die Möglichkeit, Ihnen nach Abschluss Ihres Bachelorstudiums absolvierte Praktika 
oder Werkstudententätigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts oder Personalmanagements 

(teilweise) anzurechnen. 

Zu II. (Praxisbericht und Themenhausarbeit): 
Sie fertigen eine Hausarbeit an. Diese umfasst: 

- einen Praktikumsbericht (2 Seiten), 

- eine Themenhausarbeit (10 Seiten) und 

- ein einseitiges selbsterstelltes, grafisch aufbereitetes Schaubild mit dem Sie die 
wesentlichen Inhalte Ihrer Hausarbeit zusammenfassen. 

 
Praktikumsbericht 

Der Praktikumsbericht soll prägnant Ihre Tätigkeit im Praktikum wiedergeben. Legen Sie dabei 

den Schwerpunkt auf die fachlichen Aspekte und den Bezug zum Arbeitsrecht oder 
Personalmanagement.  
 

Themenhausarbeit 

Sie bearbeiten auf zehn Seiten wissenschaftlich ein selbstgewähltes mit Ihrer Dozentin 

abgestimmtes Thema aus dem Bereich „nachhaltiges Arbeitsrecht“. Hierzu fertigen Sie zunächst 
ein Exposé an. Beachten Sie die „Grundregeln zur Anfertigung rechtswissenschaftlicher Bachelor- 

und Masterarbeiten“: 
 https://www.hs-mainz.de/studium/studiengaenge/wirtschaft/wirtschaftsrecht-llm/  

 

Schaubild 

Das Schaubild kombiniert Text-, Form- und Bildelemente mit dem Ziel, die Inhalte Ihrer 
Themenhausarbeit strukturiert und anschaulich darzustellen. Im Gegensatz zu PowerPoint-Folien, 

welche einen Vortrag lediglich visuell unterstützen, ist das Schaubild selbsterklärend zu gestalten. 
  

https://www.hs-mainz.de/studium/studiengaenge/wirtschaft/wirtschaftsrecht-llm/uebersicht/
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Zu III. (Blockseminar / Präsentation): 
Das Blockseminar umfasst drei Online- bzw. Präsenz-Termine à 6–8 Vorlesungsstunden. Die 

Termine werden Ihnen über HIP vor Semesterbeginn bekanntgegeben. 
In der ersten Veranstaltung präsentieren Sie Ihre Idee für die Themenhausarbeit. Diese wird in 
der Gruppe diskutiert. Im Anschluss wird das weitere Vorgehen vereinbart. 

In der zweiten Veranstaltung stellen Sie in einer Präsentation von 8–10 Minuten durch Folien 
(bspw. PowerPoint) Ihren Praktikumsbericht vor. Außerdem präsentieren Sie in diesem Termin Ihr 

Exposé und stellen dieses in der Gruppe zur Diskussion (Folien sind nicht erforderlich). 
In der dritten Veranstaltung vermitteln Sie Ihren Kommilitonen in einem Vortrag mit interaktiven 

Elementen in 15 Minuten die Thematik Ihrer Hausarbeit. Achten Sie auf eine sinnvolle 
Schwerpunktsetzung sowie Struktur und auf das Einhalten der Zeit. Unterstützen Sie Ihre 

Präsentation durch Folien (bspw. PowerPoint). Achten Sie bei dieser darauf, dass es sich nur um 
eine optische Unterstützung des Vortrags handeln soll – überladen Sie sie nicht. Ggf. kann der 

Vortrag im Rahmen einer (anderen) Lehrveranstaltung erfolgen. 

Zeitlicher Ablauf 
 

Zeitpunkt Ihre Aufgaben 

 

Ort 

Vor der ersten Veranstaltung Suchen Sie sich eine Praktikumsstelle 

Und überlegen Sie sich ein Thema für die 
Hausarbeit 

 

Erste Veranstaltung Präsentieren Sie Ihre Idee(en) online 
10 Tage vor der zweiten 

Veranstaltung 

Übermitteln Sie (soweit wie möglich) Ihren 

Praktikumsbericht und das Exposé zur Ihrer 
Hausarbeit 

 

2 Tage vor der zweiten  
Veranstaltung 

Übermitteln Sie die Folien zu Ihrem (teil- 
Weisen) Praktikumsbericht 

 

Zweite Veranstaltung Sie präsentieren Ihren (auszugsweisen) 
Praktikumsbericht und Ihr Exposé 

online 

10 Tage vor der dritten 
Veranstaltung 

Übermitteln Sie Ihre finale Hausarbeit sowie das 
Schaubild 

 

2 Tage vor der dritten 
Veranstaltung 

Übermitteln Sie die Folien zu Ihrer Präsen- 
tation 
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Dritte Veranstaltung Sie präsentieren Ihren Praktikumsbericht  
und Ihr Exposé 

In Präsenz 
(Hochschule) 

 

 
Übermitteln Sie alle Dokumente als pdf-Datei und benennen Sie diese wie folgt: „Nachnamen – L 

Brückenmodul“. 
 

 

Viel Erfolg! 


